	Firma:
	Betriebsanweisung
Persönliche Schutzausrüstung
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Umgang mit Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) allgemein

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
	

	
	schwere Verletzungen, Gesundheitsschäden oder Tod durch falsche oder fehlende Nutzung von PSA

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	[image: ]
	passende PSA für jeweilige Tätigkeit nutzen, siehe Betriebsanweisung der Maschine oder des Arbeitsverfahrens; für eine optimale Schutzwirkung ist die dort angegebene Art bzw. der Typ der PSA unbedingt einzuhalten – die Nutzung von Lederhandschuhen statt Vinylhandschuhen beim Umgang mit Gefahrstoffen erzeugt z. B. ein falsches Sicherheitsgefühl ohne entsprechende Schutzwirkung
das Nicht-Tragen von PSA ist eine Zuwiderhandlung gegen Weisungen des Unternehmens und kann arbeitsrechtlich geahndet werden
bei Fragen oder Problemen zur PSA Führungskraft, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Sicherheitsbeauftragten ansprechen (Namen, Telefonnummern)
Nutzungshinweise des PSA-Herstellers beachten
PSA vor Benutzung auf Mängel kontrollieren, bei Mängeln nicht weiter benutzen
maximale Gebrauchsdauer der PSA beachten, z. B. bei Atemschutzmasken, Chemikalienschutzhandschuhen, Kopfschutz
keine Veränderungen an PSA vornehmen – es sei denn, diese sind explizit durch den Hersteller freigegeben
PSA gegen tödliche Gefährdungen nur nach vorheriger theoretischer und praktischer Unterweisung nutzen – dies betrifft z. B. PSA gegen Absturz, Gehörschutz, Stech- und Schnittschutzbekleidung außer Handschuhe sowie PSA gegen elektrischen Schlag

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)
PSA ersetzen, wenn die Schutzwirkung durch Verschleiß oder Beschädigung nicht mehr gegeben ist, z. B. wenn die Zehenschutzkappe eines Sicherheitsschuhs aufgrund des verschlissenen Obermaterials deutlich sichtbar ist oder ein Schutzhandschuh löchrig ist

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?)
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Instandhaltung der PSA nur durch fachkundige Personen durchführen lassen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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